
Herzlich Willkommen zur Gemeindeversammlung!
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Gesetzliche Anforderungen und Informationen

• Die Gemeindeversammlung ist im amtlichen Publikationsorgan (Gemeinde-
Homepage) rechtzeitig ausgeschrieben worden (5. November 2025)

• Die Einladung mit der Traktandenliste und dem Kurzbeschrieb des Geschäfts ist 
an die Haushaltungen verteilt worden

• Das Weisungsheft mit dem Beleuchtenden Bericht konnte bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Gemeinde-Homepage eingesehen 
werden

• Alle Akten sind ordnungs- und fristgerecht seit 19. November 2025 zur 
Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung aufgelegen
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Stimmberechtigte & Wahl der Stimmenzähler/-innen
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Rechtliche Hinweise

• Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 
sind sofort zu rügen, spätestens vor dem Ende der Gemeindeversammlung

• Anträge oder Beanstandungen zur Ankündigung, Einladung oder Traktandenliste 
können jetzt vorgebracht werden

Es sind keine Anfragen im Sinne von § 17 des 
kantonalen Gemeindegesetzes eingegangen.
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Traktanden

1. Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses

2. Abnahme der Revision der Verordnung zum Kommunikationsnetz

Im Anschluss orientiert der Gemeinderat über aktuelle Themen.
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1. Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des 
Steuerfusses

Gemeindeversammlung



Antrag des Gemeinderates
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Budget 2026 Budget 2025

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand 8’500’080 8’820’000

Gesamtertrag 8’500’080 8’842’700

Ertragsüberschuss 0 22’700

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)

Ausgaben 1’473‘000 1’821’000

Einnahmen 194‘000 194’000

Nettoinvestitionen (VV) 1’279’000 1’627’000

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV)

Ausgaben 0 40’000

Einnahmen 0 0

Nettoinvestitionen (FV) 0 40’000

Einfacher Gemeindesteuerertrag 8’400’000 7’930’000

Steuerfuss 28 % 28 %
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Schwerpunkte der Budgetentwicklung 
(Erfolgsrechnung)

Ressourcenausgleich Kantonaler Finanzausgleich -89’000

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 82’000

Pflegefinanzierung ambulant (Spitex) 100’600
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Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
Interne Verrechnungen des Personalaufwands
- Über alle Haushalte saldoneutral
- Gebührenhaushalte: 1.25 Stellen Werk, 0.4 Stellen Finanzverwaltung

Personalentwicklung
- Personalbestand Verwaltung und Werk: 9.2 Stellen, zuzüglich Kleinpensen
- Personalaufwand steigt um 3.8 % (Teuerungsanpassung, Lohnanpassungen, 

Besetzung vakanter Stellenprozente, Abbau 0.2 Stellen bei Auslagerung 
Liegenschaften)

Ausgabenlimite Gemeinderat
- Ausschöpfung laufendes Jahr (neue einmalige und wiederkehrende Ausgaben; 

Stand 30.11.2025): 19.7 % 
- Marginale Bindung des Budgets 2026 durch Beschlüsse wiederkehrender Ausgaben 
- Punktuelle Bindungen im Rahmen der ordentlichen Aufgabenerfüllung
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Investitionen Verwaltungsvermögen
Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Abfallwirtschaft

- Unterflurcontainer (Abfallwirtschaft) CHF 146’000

- Feldstr., Püntstrasse bis Nr. 46, Neubau Meteorleitung CHF 168’000

Verkehr

- Sanierung Püntstr., Feldstr. bis Haldenstr., Strassenarbeiten CHF 175’000

- Sanierung Feldstr., Püntstrasse bis Nr. 46, Strassenarbeiten CHF 140’000

- Tempo 30 – Massnahmen Umsetzung CHF 100’000

Verwaltungsliegenschaften

- Projekt Mehrzweckgebäude, Neubau CHF 100’000
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Ertrag ordentliche Steuern
(in Mio. CHF, bei hypothetischem Steuerfuss 100 %)

→ Steuereinnahmen 2025 gegenüber Budget CHF +87‘000 / +3.9% (geschätzt auf Basis 
der verrechneten Steuern 2025 mit Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums)

→ Differenz zwischen B 2026 und B 2025: CHF +180’000
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Grundstückgewinnsteuern (CHF)
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(CHF) (Budget 2026)

Ertragsüberschuss budgetiert 0

Ertrag aus GGSt über 0.7 Mio. 0

Entnahme aus Finanzpolitischer Reserve +      573’000

Aufwandüberschuss ohne a. o. Erträge   – 573’000

 Budgetausgleich von Entnahme aus finanzpolitischer Reserve abhängig
 Strukturelles Defizit aufgrund höherer Steuereinnahmen etwas verringert: 

6.8 Steuerfussprozent (gegenüber 8.9 Steuerfussprozent Stand Re 2024)

Erfolgsrechnung bereinigt um 
ausserordentliche Erträge
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Nettovermögen
Politische Gemeinde (Steuerhaushalt ohne Gebühren)
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Steuerfüsse Aesch
Antrag Steuerfuss 2026, Politische Gemeinde: 28% (unverändert)
Beantragte Steuerfüsse der drei Gemeinden im Fünfjahresvergleich:

28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

38% 38% 38% 40% 42% 42% 42% 42%

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
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Begründung des Antrags zum Steuerfuss
 Finanzplan Vorjahr: Erhöhung des Steuerfusses von 28 % auf 33 % vorgesehen
 Vorerst noch Antrag auf gleichbleibend 28 %, da die Dimensionierung des Projekts Neubau 

Mehrzweckgebäude noch nicht festgelegt ist

Aber: 
 Ausgleich der Rechnung bleibt herausfordernd
 Ausreichende aufwandseitige Entlastung kaum möglich, da überwiegender Teil des Aufwands 

nicht beeinflussbar
 Verminderung des Leistungsniveaus: fragliche Akzeptanz
 Investitionen: grösste aufwandseitige Steuerungsmöglichkeiten
 Hoffnung auf weiterhin steigende ordentliche Erträge bei Einkommenssteuer und   

Grundstückgewinnsteuer

→ Erhöhung der ordentlichen Erträge mittelfristig erforderlich 
→ Finanzplan 2025–2029: Noch keine Erhöhung des Steuerfusses eingerechnet
→ Kommende Anträge werden mit Investitionsvorhaben koordiniert



Anträge

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das 
Budget 2026 der Politischen Gemeinde Aesch zu genehmigen.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den 
Steuerfuss der Politischen Gemeinde Aesch zu genehmigen. 
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Anträge

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das 
Budget 2026 der Politischen Gemeinde Aesch zu genehmigen.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den 
Steuerfuss der Politischen Gemeinde Aesch zu genehmigen. 
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2.   Abnahme der Revision der Verordnung zum 
Kommunikationsnetz 

Gemeindeversammlung



Revision Verordnung Kommunikationsnetz

• Hintergrund: Am 25. Juni 2025 hat die Gemeindeversammlung der 
Verpachtung des Kommunikationsnetzes zugestimmt. Die 
entsprechende Verordnung muss daran angepasst werden.

• Zusammenfassung der Änderungen:
 Entlassung aus dem Eigenwirtschaftsbetrieb (Art. 3, Art. 24)

 Finanzierung durch Pachterträge (Art. 23)

 Anschlussgebühren gemäss Anzahl Anschlüssen (Art. 26) 

 Formelle Anpassungen (Art. 6, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 21, Art. 32, Art. 34)
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Entlassung aus dem Eigenwirtschaftsbetrieb
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Finanzierung durch Pachterträge
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Anschlussgebühren
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Formelle Anpassungen I/II
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Formelle Anpassungen II/II



Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Revision 
der Verordnung zum Kommunikationsnetz zu genehmigen.
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Abschluss

Gemeindeversammlung



• Einwände wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung sind jetzt anzubringen. Nur so ist ein allfälliger Stimmrechtsrekurs 
möglich.

• 11. Dezember 2025: Die Versammlungsbeschlüsse werden auf der Website 
publiziert.

• ab 11. Dezember 2025:

 das Versammlungsprotokoll kann während 30 Tagen bei der 
Gemeindeverwaltung    eingesehen werden

 innert 30 Tagen kann beim Bezirksrat Dietikon Rekurs erhoben werden gegen 
die gefassten Beschlüsse 

 innert 5 Tagen kann beim Bezirksrat Dietikon Rekurs erhoben werden wegen 
der Verletzung  des Stimmrechts (sofern in der Versammlung gerügt)

Gemeindeversammlung 27. November 2024

Gemeindeversammlung 363. Dezember 2025

Rechtsmittelbelehrung



Orientierung des Gemeinderats zu aktuellen Themen

Gemeindeversammlung



Orientierung

Personelles aus dem Gemeinderat  

Richtplaneintrag Windkraft

Moderiertes Podium für Kandidierende (5. Februar, 2026)

Ausserordentliche Gemeindeversammlung  (11. Februar, 2026)

Neujahrs-Apéro (2. Januar 2026)
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